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Kein Militärpflichtersatz bei
Verschiebung der Rekrutenschule

In Zukunft wird nach Weisung der Eidgenössischen Steuerverwaltung
darauf verzichtet, den Militärpflichtersatz für die im 20.Alters¬
jahr versäumte Rekrutenschule zu erheben, sofern der Wehrmann diese
im folgenden Jahr nachholt.
Bisher hatte jeder Wehrpflichtige, der die Verschiebung der
Rekrutenschule vom 20. auf das 21. Altersjahr erwirkte, eine Ersatzabgabe

für den im 20. Altersjahr versäumten Dienst zu entrichten.
Diese Abgabe musste in der Regel im folgenden Jahr, also gerade
dann, wenn die Rekrutenschule zu bestehen war, bezahlt werden,
was vielfach als stossend empfunden wurde.

Nach wie vor wird aber der Militärpflichtersatz bei Versäumnis
eines Wiederholungskurses zu entrichten sein, selbst wenn der
Wehrmann im betreffenden Jahr eine Rekrutenschule nachholt. Diese
Abgabe wird nach vollständiger Erfüllung der Wiederholungspflicht
zurückerstattet.
Ist der Wehrmann zur Weiterausbildung vorgeschlagen, so bleibt
er für das 20. und 21. Altersjahr ersatzfrei, und zwar auch dann,
wenn er die Unteroffiziersschule und die Rekrutenschule zum
Abverdienen des Grades erst im 22. Altersjahr besteht. Dies deshalb,
weil es in der Regel nicht vom Willen des Wehrmannes abhängt, wann
er zu diesen Schulen einbezogen ^ird.
Diese Neuerun gen wollen vor allem die in Ausbildung begriffenen
Bürger (Seminaristen, Techniker, Studenten usw.) von Ersatzerklärungen

und Gesuchen um Abgaberückerstattung entbinden.

Zivilverteidigungsbuch

Bekanntlich ist vor einiger Zeit ein Zivilverteidigungsbuch
gratis an alle schweizerischen Haushalte abgegeben worden. Das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat uns ebenfalls
einige Exemplare dieses Buches zur Verfügung gestellt, das wir
unsern Landsleuten in Liechtenstein auf Wunsch ebenfalls
unentgeltlich abgeben können.
Bestellungen sind an den Schweizer-Verein zu richten.
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